
ARTIKEL 11

(1) Das persönliche Eigentum der Bürger und das Erb
recht sind gewährleistet.

Das persönliche Eigentum dient der Befriedigung der 
materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Bürger.

(2) Die Rechte von Urhebern und Erfindern genießen 
den Schutz des sozialistischen Staates.

(3) Der Gebrauch des Eigentums sowie von Urheber- 
und Erfinderrechten darf den Interessen der Gesellschaft 
nicht zuwiderlaufen.

1. Im Absatz 1 wird das persönliche Eigentum der Bürger gewähr
leistet. Diese Garantie beruht auf der Ausübung der politischen Macht 
durch die Werktätigen, auf der Beseitigung der Ausbeutung des Men
schen durch den Menschen und auf dem sozialistischen Eigentum an 
den Hauptproduktionsmitteln.

In der kapitalistischen Gesellschaftsordnung bewirkt das aus dem 
kapitalistischen Privateigentum an den Produktionsmitteln herrührende 
Profitstreben durch die ständige Tendenz einer Entwertung der Ware 
Arbeitskraft die fortwährende Gefährung des persönlichen Einkom
mens (soziale Unsicherheit, Lohndruck, Preissteigerungen, Abbau der 
Sozialleistungen, Arbeitslosigkeit usw.). Darüber hinaus ist der Be
stand des persönlichen Eigentums in der imperialistischen Ordnung 
zunehmend durch die Kriegspolitik und Aggressionsvorbereitung so
wie die damit verbundenen Notstandspraktiken bedroht.

In der sozialistischen Gesellschaft sind die Voraussetzungen für 
eine Garantie des persönlichen Eigentums der Werktätigen und seine 
Mehrung in Abhängigkeit vom wachsenden gesellschaftlichen Reich
tum und von der persönlichen Arbeitsleistung gegeben.

Die Garantie des persönlichen Eigentums der Bürger beruht ins
besondere auf dem sozialistischen Eigentum, das die ökonomische Macht 
der Werktätigen als wesentliches Element ihrer politischen Macht ver
körpert. Das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln bildet 
die Grundlage der sozialistischen Produktionsverhältnisse. Es ist die 
ökonomische Basis der sozialistischen Gesellschaft und die Quelle des 
gesellschaftlichen Reichtums wie des Wohlstandes jedes einzelnen Bür
gers. Die planmäßige Entwicklung der Volkswirtschaft, die ständige
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